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Einfach den Lebenslauf (ohne Anschreiben) an: 
bewerbung@rein-in-die-awo.de oder anrufen: Tel. 0511 4952 249
www.rein-in-die-awo.de



Mitarbeiter*innen werben Mitarbeiter*innen  
Prämie in Höhe von 1.000 €*

Prämienberechtigte:

Sind festangestellte Mitarbeiter*innen des AWO Bezirksverbandes Hannover e.V. oder eines 
Unternehmens im Unternehmensverbund.

Empfehlungsnachweis:

Ein Empfehlungsnachweis muss direkt mit der Bewerbung des/der Empfohlenen ein-
gereicht werden. Den notwendigen Vordruck können Sie bei Ihrem/Ihrer Vorgesetzten  
erhalten.

*Voraussetzungen:

Auszahlung der Prämie bei Einstellung bis zum 31.12.2021:

1. 

2.

3.

Wirbt ein/eine angestellte*r Mitarbeiter*in des AWO Bezirksverbandes Hannover e.V. 
oder eines Unternehmens im Unternehmensverbund erfolgreich (abgeschlossener 
Arbeitsvertrag) eine*n neue*n Mitarbeiter*in, erhält der/die werbende Mitarbeiter*in 
1.000 € brutto.

Für jede neue Anwerbung im AWO Bezirksverband Hannover e.V. oder einem Unter-
nehmen im Unternehmensverbund, erhält der/die werbende Mitarbeiter*in jeweils 
weitere 1.000 € brutto ausgezahlt.

Die Auszahlung der Prämie erfolgt für jeden vollständig abgeschlossenen Monat in 
dem die/der Mitarbeiter*in beschäftigt ist. Die Prämie beträgt 200 € brutto monatlich 
über einen Zeitraum von maximal fünf Monaten. Die Prämie wird mit der Abrechnung 
des Folgemonats ausgezahlt.



 
 
 
 

Mitarbeiter*innen werben Mitarbeiter*innen des AWO Bezirksverband 

Hannover e.V. oder eines Unternehmens im Unternehmensverbund 

 

So geht`s: 

Bitte lassen Sie diesen Empfehlungsnachweis zusammen mit der Bewerbung einreichen. 

Ein Nachreichen ist leider nicht möglich. 

Bitte tragen Sie den Stellentitel unserer Stellenausschreibung für den AWO Bezirksverband 

Hannover e.V. oder eines Unternehmens im Unternehmensverbund hier ein: 

Ihr Name und Ihre Personalnummer:  
 
 
 

Name der/des Bewerber*in: 
 

Ihr Vorname: 
 
 
 

Vorname der/des Bewerber*in: 

Ihre Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ 
und Ort): 
 
 
 
 
 

Adresse der/des Bewerber*in (Straße, 
Hausnummer, PLZ und Ort): 

Ihre E-Mail-Adresse (freiwillig):  
 

E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
der/des Bewerber*in: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Bestätigung der Mitarbeiterempfehlung und Zustimmung der 

Datenverarbeitung 

Hiermit wird bestätigt, dass sich der/die o. g. Bewerber*in auf die Empfehlung des/der o. g. 

Mitarbeiter*in hin auf einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz bei dem AWO Bezirksverband 

Hannover e.V. oder eines Unternehmens im Unternehmensverbund beworben hat. 

Mit Abgabe des Empfehlungsnachweises stimmt der/die o. g. Mitarbeiter*in der Verarbeitung für 

Zwecke der Durchführung des Mitarbeiterempfehlungsprogramms zu.  

Die für mich als Mitarbeiter*in bestimmten Informationen gemäß Art. 13 der EU Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) habe ich erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift 
(Mitarbeiter*in des AWO 
Bezirksverband Hannover e.V. oder 
eines Unternehmens im 
Unternehmensverbund) 

 Datum, Unterschrift (Bewerber*in) 
(Bewerber*in auf eine Vakanz in des 
AWO Bezirksverband Hannover e.V. 
oder eines Unternehmens im 
Unternehmensverbund) 
 
 

 



 

Information gemäß Art. 13 DSGVO zur Erhebung von 

Mitarbeiterempfehlungsdaten 

Sehr geehrte*r Mitarbeiter*in, 

vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Um unseren datenschutzrechtlichen 

Pflichten nachzukommen, teilen wir Ihnen hiermit gemäß Artikel 13 der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) die erforderlichen Informationen mit: 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

AWO Bezirksverband Hannover e. V. 

Körtingsdorfer Weg 8 

30455 Hannover  

Marco Brunotte 

Sollten Sie Fragen haben oder eine Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten wünschen, 
so ist dies unter folgender E-Mail-Adresse möglich: datenschutzteam074@s-con.de oder S-CON 
DATENSCHUTZ Kriegerstraße 44 30161 Hannover. 

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß Art 88 DSGVO i.v.m. 26 Abs. 2 
BDSG zum Zwecke der Durchführung des Mitarbeiterempfehlungsprogramms erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Abwicklung des 
Mitarbeiterempfehlungsprozesses notwendig. 

Bei Nichtbereitstellung ist es uns leider nicht möglich, Sie bei unserem 
Mitarbeiterempfehlungsprogramms zu berücksichtigen. Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird 
nicht vorgenommen. 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an externe Dritte erfolgt nicht. 

Zur Beurteilung über die gültige Teilnahme am Mitarbeiterempfehlungsprogramms werden Ihre 
Unterlagen an die/den zuständige*n Mitarbeiter*in der Personalabteilung der AWO Soziale Dienste Bezirk 
Hannover gGmbH und an die zuständigen Ansprechpartner*innen/Abteilungsleiter*innen der jeweiligen 
Fachabteilung weitergeleitet. 

Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation der von Ihnen bereitgestellten 
personenbezogenen Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung. 

Die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten von Ihnen zum Zwecke der 
Mitarbeiterempfehlung endet nach Beendigung des Empfehlungsverfahrens. Nach erfolgter Auszahlung 
einer Empfehlungsprämie werden die abrechnungsrelevanten Unterlagen aufgrund von Berücksichtigung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für einen Zeitraum von 10 Jahren aufbewahrt. 

Gemäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu. 

Darüber hinaus steht es Ihnen frei, Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung oder, sofern das Löschen 
nicht möglich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit gemäß der Artikel 
16–18, 20 DSGVO geltend zu machen. Sollten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, so wenden 
Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. 

Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
Sollten Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht unter 
Einhaltung der Datenschutzgesetze erfolgt, würden wir Sie höflich darum bitten, sich mit unserem 
Datenschutzbeauftragten in Kontakt zu setzen. 

Weiterhin haben Sie gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. b) DSGVO das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

 


